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Stans, 16. Oktober 2015 

Revision des kantonalen Gebührenrechts (Gebührengesetzgebung und Gebühren-
verordnung) sowie weitere Gesetze und Verordnungen (Gebührenkatalog).  
Externe Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 26. Juni 2013 reichten altLandrat Bruno Duss, Buochs, und Mitunterzeichnende beim 
Landratsbüro eine Motion betreffend die Anpassung des Gebührengesetzes und weiterer 
Gesetze und Verordnungen ein. Der Regierungsrat wurde darin aufgefordert, die Art. 1 und 9 
des Gesetzes über die amtlichen Kosten (Gebührengesetz, GebG, NG 265.5) sowie weitere 
mit dieser Gesetzänderung verbundenen Anpassungen in der kantonalen Gesetzgebung 
vorzunehmen. Der Landrat hat diese Motion am 19. Februar 2014 gutgeheissen. 
 
Der Regierungsrat hat am 13. Oktober 2015 den Entwurf einer Änderung des Gebührenge-
setzes sowie der weiteren damit ändernden Gesetze und Verordnungen zuhanden der Ver-
nehmlassung verabschiedet. Die Staatskanzlei wurde beauftragt, das Vernehmlassungsver-
fahren einzuleiten. 
 
Wir laden Sie ein, der Staatskanzlei Nidwalden, Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans, bis 
Freitag, 29. Januar 2016 Ihre Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf sowohl 
schriftlich als auch in elektronischer Form (staatskanzlei@nw.ch; Politische Gemeinden in 
Axioma) einzureichen. Die Vernehmlassungsunterlagen sind auch unter www.nidwalden.ch 
elektronisch abrufbar. 
 
Um Ihnen den Einstieg in die Vorlage zu erleichtern, Unklarheiten auszuräumen und insbe-
sondere auch Ihre Fragen zu beantworten, wird am 3. Dezember 2015 eine Informationsver-
anstaltung durchgeführt. Die Details finden Sie in der beigefügten, separaten Einladung. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit. 
 



KANTON NIDWALDEN, Staatskanzlei Stans, 13. Oktober 2015
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Freundliche Grüsse 
STAATSKANZLEI 
 
 
 
 
Armin Eberli 
Landschreiber-Stv. 

 

 
 
 
- RRB Nr. 712 vom 13. Oktober 2015 
- Bericht zur Vernehmlassung 
- Änderung des Gebührengesetzes 
- Gebührentarif 
- Änderung des Grundbuchgesetzes 
- Verordnung zur Neuregelung des Gebührenrechts 
- Einladung zur Infoveranstaltung 
 
 


